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Jahrgang 28   Nummer 7 Juli 2021

Pflege geht uns alle an! 
Die Redwitzer Gemeinderatsfraktionen von CSU, SPD und UBR rufen Sie 

gemeinsam zur Unterstützung der Pflegepetition des AWO Bezirksver-
bandes Ober- und Mittelfranken e.V. auf.

Worum es den Initiatoren dabei geht, lesen Sie im Innenteil.
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Die Pflege braucht Ihre Unterstützung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

vor kurzem sind wir mit einer fraktionsübergreifenden Gemeinderatsabord-
nung der Einladung von Herrn Dr. Steffen Coburger ins AWO Sozialzentrum 
in Redwitz gefolgt. 

Mit der örtlichen Auftaktveranstaltung bat Dr. Coburger lokale Vertreter aus 
Politik und Presse um Unterstützung der Pflege-Petition des AWO Bezirks-
verbandes Ober- und Mittelfranken e.V..   
In beeindruckender Weise berichtete Dr. Coburger zusammen mit einigen 
Pflegekräften über die Bedingungen und Missstände, denen sein Mitarbei-
ter-Team tagtäglich in der Pflegearbeit ausgesetzt ist. Auch Patienten und 
Angehörige der Pflegeheimbewohner kamen zu Wort und berichteten in 
bewegender Form über ihre eigenen Erfahrungen.

Viel zuviel Bürokratie und viel zu wenig Zeit für den  
Menschen, 

ist in wenigen Worten zusammen gefasst, der Zustand in der Pflege, wie ihn 
Pflegekräfte und Patienten unisono schilderten. Es wurde beklagt, dass im 
Pflegesystem mittlerweile vieles gehörig schief läuft. Eine Pflegekraft verbringt 
beispielsweise nahezu 50 % ihrer Arbeitszeit vor dem Computer, zur Doku-
mentation und Befriedigung von Erfassungslisten. Ausgebildete Fachkräfte 
werden extrem reglementiert und haben nur noch wenige Freiheiten in der 
Ausübung ihres Berufes. Zudem verbleibt kaum Zeit, sich um die Sorgen und 
Belange ihrer Patienten zu kümmern, für die sie vielfach eine Bezugs- und 
Vertrauensperson geworden sind. Beeinflusst von den Zusatzbelastungen, 
die die Corona-Pandemie mit sich brachte, denkt bundesweit mittlerweile ein 
Drittel der Pflegekräfte darüber nach, aus dem Beruf, den sie eigentlich mit 
Herzblut ausüben, auszusteigen.

Wir sind stolz, das moderne AWO Sozialzentrum mit seinen vielfältigen Pfle-
geangeboten bei uns in Redwitz zu haben. Pflege ist ein Thema, das uns alle 
angehen sollte. Morgen kann es uns selbst treffen, dass wir Pflege für einen 
Angehörigen in Anspruch nehmen müssen, oder dass es sogar uns selbst 
trifft. Genau dann wünscht sich auch jeder von uns, dass eine ausreichende 
Anzahl gut ausgebildeter Pflegekräfte zur Verfügung steht, dass man sich in 
guten Händen befindet und professionell und unter humanen Bedingungen 
betreut wird. 
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Dies ist aktuell an der Basis nicht mehr möglich, das Pflegesystem benötigt 
dringend eine Erneuerung. Dies haben uns die Veranstaltung und die Worte 
aller Beteiligten eindrucksvoll aufgezeigt. Deshalb möchte ich Sie auch im 
Namen meiner Gemeinderatskollegen bitten:

Machen Sie mit und unterstützen Sie die Pflege-Petition 
der AWO. 

Motivieren Sie auch Ihre Verwandten und Bekannten zur Teilnahme. Nutzen 
Sie die Möglichkeit, online teilzunehmen oder tragen Sie sich in eine der Un-
terschriftenlisten ein, die im AWO Seniorenzentrum und im Rathaus Redwitz 
ausliegen. VIELEN DANK!

Ihr Jürgen Gäbelein im Namen des Redwitzer Gemeinderats

Sehr verehrte Gäste,
wir sind ab sofort wieder für sie da und dürfen sie in unserem urigen 

Gasthaus mit schönem Biergarten begrüßen. Hier noch einige  
Informationen für sie.

              
Öffnungszeiten :  Mo. bis Sa. 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr
                                       Sonntag 11:30 Uhr bis 22:00 Uhr
               

Fränkischer Mittagstisch am Sonntag von 11:30 bis 13:00 Uhr
immer Sonntags von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr Kaffee und Kuchen

Abendkarte für Sonntag: 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr       
                                     

Dienstag Ruhetag

Des Weiteren finden sie ab sofort unsere Bratwurstbude im Gutshof 
neben den Biergarten.

Hier unsere Öffnungszeiten:  Freitag 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
                                                 Samstag 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
                                                    Sonntag :14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
 
Bleiben Sie gesund 
Team der Gutshofschänke
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BEKANNTMACHUNG
Halten und Parken gem. § 12 Straßenverkehrsordnung (StVO)

Aus aktuellem Anlass und auf Hinweise aus der Bevölkerung hin, weisen wir 
auf die wichtigsten Bestimmungen des § 12 StVO hin, die das Halten und 
Parken von Fahrzeugen innerhalb des Gebietes der Verwaltungsgemeinschaft 
Redwitz a. d. Rodach regeln.

Halteverbote

• an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 StVO) 
„Eng“ ist eine Straßenstelle, wenn die restliche Fahrbahnbreite weniger 
als 3 m beträgt.

• im Bereich von scharfen Kurven (§ 12 Abs. 1 Nr. 2 StVO)
• auf Bahnübergängen (§ 12 Abs. 1. Nr. 4 StVO)
• vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten (§12 Abs. 

1 Nr. 5 StVO)

Weiterhin:

• auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 m davor
• soweit es folgende Verkehrszeichen verbieten:

1. absolutes Halteverbot
2. eingeschränktes Halteverbot 

Das Halten zum Ein- und Aussteigenlassen (einschl. einer etwaigen 
Begleitung einer gehbehinderten Person bis zur Wohnung) sowie das 
Be- und Entladen für die Dauer des Ladevorganges ist erlaubt.

3. Grenzmarkierungen für Halteverbote 
(Zick-Zack-Linie am Fahrbahnrand) Sie bezeichnet, verlängert oder 
verkürzt bereits bestehende Halte- (oder Park-) verbote. Im Bereich der 
Markierungdarf nicht gehalten werden.

• bis zu 10 m vor
 - Lichtzeichen
 - Andreaskreuz
 - Zeichen „Vorfahrt gewähren“
 - Zeichen „Halt! Vorfahrt gewähren“ (Stopp-Schild)
 wenn die Zeichen dadurch verdeckt werden.
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„Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei Minuten hält, der parkt.“ 
(§12 Abs. 2 StVO)

Parkverbote

• an Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 5 m von den Schnitt-
punkten der Fahrbahnkanten (§ 12 Abs. 3 Nr. 1 StVO)

• wenn es die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert 
(§12 Abs. 3 Nr. 2 StVO)

• vor Grundstücksein- und ausfahrten, auf schmalen Fahr-
bahnen auch ihnen gegenüber (§ 12 Abs. 3 Nr. 3 StVO)    
(„schmal“ bedeutet erneut weniger als 3 m Restfahrbahnbreite) Der In-
haber der Überfahrt darf dort parken und auch parken lassen, weil nur 
er geschützt werden soll. Dies gilt jedoch nicht, wenn das Parken aus 
anderen hier genannten Gründen verboten ist.

• bis zu je 15 m vor und hinter Haltestellenschildern
• über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen, auch wenn das 

Parken auf Gehwegen durch Beschilderung oder Markierungen 
erlaubt ist (§12 Abs. 3 Nr. 4 StVO)

• vor Bordsteinabsenkungen (§ 12 Abs. 3 Nr. 5 StVO)
• wenn es durch folgende Verkehrszeichen verboten oder nur begrenzt 

erlaubt wird:
 
 - außerhalb geschlossener Ortschaften auf Vorfahrtsstraßen

 - Parken auf Gehwegen
 (Das Parken auf Gehwegen ist grundsätzlich verboten, auch 
 wenn eine Randpflasterung manchmal dazu verführt. Erlaubt ist  
 das Paken nur, wenn es ausdrücklich durch Verkehrszeichen  
 zugelassen wird und dann auch nur für Fahrzeuge bis zu 2,8 t  
 zulässigem Gesamtgewicht. Die bildlich dargestellte Art des Auf 
 stellens muss ebenso beachtet werden wie etwaige Beschrän 
 kungen durch Zusatzschilder.)

 - Grenzmarkierung für Parkverbote
 (weiße Zick-Zack-Linie am Fahrbahnrand)
 Sie bezeichnet, verlängert oder verkürzt bestehende Park- (oder  
 Halte-) verbote. Im Bereich der Markierung gilt das bereits 
 bestehende Parkverbot.

 - Parkplatzschild mit Zusatzschild(ern)
 (z. B. für außergewöhnlich Gehbehinderte, für Anwohner oder  
 auch für bestimmte Fahrzeugarten)
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  ! Zu beachten ist hierbei: !
  Außergewöhnlich Gehbehinderte und Blinde brauchen einen 
 – blauen –  Parkausweis, Anwohner einen Anwohnerparkausweis  
 der Straßenverkehrsbehörde! Ein Ausweis des Versorgungsamtes 
 genügt nicht!

Mit Kraftfahrzeugen über 7,5 t und mit Anhängern über 2 t zulässigem 
Gesamtgewicht ist das regelmäßige Parken in der Zeit von 22:00 Uhr bis 
6:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen in folgenden Gebieten verboten 
(§12 Abs. 3a StVO):
 - reine und allgemeine Wohngebiete 
 - Sondergebiete, die der Erholung dienen
 - Kur- und Klinikgebiete

Auch dies gilt auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen nicht.
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Sommer und Badespaß
gehören einfach zusammen.

Das Redwitzer Freibad ist geöffnet!
Am 1. Juni war es endlich soweit, dass wir die Badesaison  

eröffnen konnten und trotz der  COVID19-Bestimmungen am  
Eröffnungstag 60 Badegäste begrüßen durften. Dank der  

positiven Entwicklung der Inzidenzzahlen hat der  
Badebetrieb nun volle Fahrt aufgenommen.

Mit neuen Attraktionen freuen wir uns für unsere  
Badegäste da zu sein.
Ihr/ Euer Freibadteam

NEU!!! Slackline

SchwimmerbeckenSandgrube mit Schaufelbagger

Wasserspielplatz

Kinderspielplatz mit Spielturm und Karusell
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Straßenreinigung nicht vergessen!

Gemäß der gemeindlichen Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung 
der öffentlichen Straßen haben alle Haus- und Grundstückseigentümer und 
die zur Nutzung dinglich Berechtigten von Grundstücken, die innerhalb der ge-
schlossenen Ortslage an öffentlichen Straßen, Wege oder Plätze angrenzen, 
dafür zu sorgen, dass die an Ihrem Grundstück vorbeiführenden Gehwege, 
sowie die Fahrbahn bis zur Straßenmitte auf der ganzen Länge des Grund-
stückes auf eigene Kosten ohne besondere Aufforderung gereinigt wird.

Bei Trockenheit sind die Geh- und Fahrbahnen zur Vermeidung von über-
mäßiger Staubenwicklung vor dem Kehren -soweit nötig- mit Wasser zu 
besprengen. Die auf den öffentlichen Verkehrsflächen vorhandenen Was-
serabflussrinnen und Kanaleinlaufschächte sind ebenfalls zu reinigen.

Die Erfüllung der Straßenreinigungspflicht ist nur dann für die Anlieger unzu-
mutbar, wenn wegen der örtlichen Verkehrsverhältnisse die Reinigung mit 
Gefahren für Leben oder Gesundheit verbunden wäre.

Die Straßenreinigungspflicht erstreckt sich nicht auf die Fahrbahnen der 
„Staatsstraße 2208“ und der Kreisstraßen LIF 21 / LIF 26.

Auf Nachbarn Rücksicht nehmen - Lärm vermeiden:

Gerade jetzt gehört wieder die Gartenpflege für die meisten Grundstücksbe-
sitzer zu den häufigsten Freizeitbeschäftigungen. Schön gepflegte Gärten 
erfreuen nicht nur ihre Besitzer, sondern auch die Allgemeinheit. Allerdings 
können diese Gartenarbeiten aber auch die Ruhe der Nachbarschaft und der 
Allgemeinheit beeinträchtigen.

In der Gemeindeverwaltung wird immer wieder gemeldet, dass einzelne 
Grundstücksbesitzer regelmäßig in der Mittagszeit ihren Rasen mähen oder 
andere ruhestörende Arbeiten verrichten.

Ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten sind alle anfallenden Lärm verur-
sachende Arbeiten, die im Hause selbst oder im Hof oder Garten ausgeführt 
werden und die dazu geeignet sind, die Ruhe der Nachbarschaft oder der 
Allgemeinheit zu stören, insbesondere das Hämmern, Sägen und Hacken 
von Holz und die Benutzung von Rasenmähern.

Motorbetriebene Gartengeräte wie Rasenmäher, Rasentrimmer, Kanten-
schneider, Freischneider, Heckenscheren, Laubbläser, Laubsammler,  
Motorkettensägen, Motorhacken, Vertikutierer und Schredder sollten in  
Wohngebieten jedoch nicht ausnahmslos betrieben werden.
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Deshalb ergeht die Bitte an alle Grundstücksbesitzer:

Verzichten sie auf Lärm verursachende Arbeiten, insbesondere auf das 
Rasenmähen während der Mittagszeit (ca. 12:00 bis 14:00 Uhr) und nach 
19:00 Uhr.“

Bürger sollen Bäume und Hecken (Überwuchs) zurück-
schneiden!

Für unser Gemeindebild ist es besonders positiv, wenn Grundstückseinfrie-
dungen nicht nur aus sterilen Mauern und Gartenzäunen bestehen, sondern 
Hecken, Sträucher und Bäume das Grundstück einrahmen.

Dabei sollte jedoch vor allem bei Grundstücken, die an einem Gehsteig, Rad-
weg, an eine Straße oder andere öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, daran 
gedacht werden, überhängende Äste und anderen Überwuchs regelmäßig zu 
beseitigen. Für die Verkehrsteilnehmer auf den öffentlichen Verkehrsflächen 
kann es ansonsten zu Behinderungen oder gar auch zu Gefährdungen wegen 
mangelnder Sicht kommen.

Das Straßenrecht (Art. 29 Abs. 2 BayStrWG) verbietet Anpflanzungen aller 
Art, soweit diese die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beinträchtigen. 
Einfriedungen bzw. Anpflanzungen (hier speziell Hecken, lebende Zäune) 
dürfen nicht in die Gehwege und Fahrbahnen ragen bzw. hineinwachsen und 
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs (Sichtbehinderung) beeinträch-
tigen. Der Verkehr auf den Gehwegen darf weder gefährdet noch erschwert 
werden. Vor allem müssen Verkehrszeichen und andere Verkehrsanlagen 
sowie Schilder mit Straßennamen ungehindert zu sehen sein. Es ist hierbei 
speziell darauf zu achten, dass bei Einmündungsbereichen ein ausreichendes 
Sichtdreieck freigehalten wird.

Deshalb ergeht die Bitte an alle betroffenen Grundstücksbesitzer:

„Überprüfen Sie Bäume, Sträucher und Hecken Ihres Anwesens, soweit 
diese in den öffentlichen Verkehrsraum ragen und sorgen Sie für Abhilfe.“

Wer dieser öffentlichen Aufforderung nicht nachkommt, muss mit kostenpflich-
tiger Ersatzvornahme durch die Gemeinde rechnen. Nach den Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 910 BGB) ist der Eigentümer und Nut-
zungsberechtigte von Grundstücken auch verpflichtet, Äste und Zweige, die 
von seinem Grundstück auf das des Nachbarn hinüberragen, abzuschneiden, 
wenn dadurch der angrenzende Nachbar bei der Benutzung seines Eigentums 
beeinträchtigt wird.
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Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 3. März 2021 wurde Mitte Juni 
die "Alte Rodachbrücke" für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Damit ver-
sprechen wir uns eine Entlastung des innerörtlichen Durchgangsverkehrs, 
insbesondere über den neugestalteten Marktplatz. Für Fußgänger, Radfahrer 
und Mofafahrer ist die "Alte Rodachbrücke" natürlich weiterhin nutzbar.

Im Gegenzug wurde die Ortsstraße "Am Berg" wieder für den Gesamtverkehr 
freigegeben.

Sperrung der Alten Rodachbrücke
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LOTTO-Annahme und Poststelle nun in der Bahnhofstraße

Deutsche Post Filiale 547 

im      Backhaus Müller
 Bahnhofstr. 42
 96257 Redwitz a.d.Rodach

Öffnungszeiten: Wochentags 7 – 17 Uhr, Samstags 7-12 Uhr

LOTTO-Annahmestelle Kalis 

im         Drehpunkt Redwitz
 Bahnhofstr. 36
 96257 Redwitz a.d. Rodach
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Bauland dringend gesucht!

Wir freuen uns in den letzten Monaten über eine hohe Nachfrage an Bau-
grundstücken insbesondere auch durch Mitbürger und ehemalige Mitbürger 
unserer Gemeinde. Neben der Ausweisung neuen Baulandes, wie aktuell 
im Baugebiet Steinachblick in Trainau, streben wir auch die Entwicklung 
innerörtlicher Brachflächen an. Die Gemeinde verfügt derzeit über keine 
Baugrundstücke mehr, vorhandene innerörtliche Baulücken sind in der Regel 
in Privatbesitz. Wenn Sie Eigentümer eines unbebauten bzw. geringfügig 
bebauten Grundstücks oder eines leerstehenden Gebäudes sind und dieses 
gerne zum Verkauf anbieten möchten, bitten wir Sie, mit dem Bauamt der 
Gemeinde Redwitz a.d.Rodach Kontakt aufzunehmen. 

Die Gemeindeverwaltung führt eine Liste, in die sich alle Eigentümer eintragen 
lassen können, die in der Gemeinde Redwitz gelegene Grundstücke (bebaut 
oder unbebaut) verkaufen möchten. 

Sie können dabei selbst entscheiden, ob sie ihre Flächen kostenfrei über 
die Homepage der Gemeinde Redwitz a.d.Rodach zum Verkauf anbieten 
möchten.  Gerne stellen wir auch den Erstkontakt zu Bauwilligen her. Die 
Gemeinde selbst zieht dabei keinen Nutzen aus möglicherweise zustande 
kommenden Grundstücksverkäufen.

Sie können sich auch für eine anonyme Veröffentlichung entscheiden. Anfra-
gen von Kaufinteressenten werden wir dann an die Eigentümer weiterleiten. 

Kontakt:  Markus Pätzold
  Bauamt/ VG Redwitz a.d.Rodach
  Tel. 09574 / 6224 – 23
  E-Mail: paetzold@redwitz.de

JUHU – Unser neues Herzstück ist fertig!

Lange haben wir gewartet und endlich sind wieder mehr Kontakte und auch 
Veranstaltungen im kleinen Rahmen möglich. Passend zu den willkommenen 
Corona-Lockerungen freuen wir uns, dass unser neuer multifunktionaler 
Marktplatz nun endlich fertig ist und für alle Generationen viel Platz und viele 
Möglichkeiten bietet. 
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Kinderspielbereich

Bücherschrank Loggia mit  
Chill-Lounge & Bewirtungsecke

Mitfahrbänkla

E-Bike-Ladestation
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Unser Redwitz blüht auf 
– Werden sie Grünpflegepate für ein Verkehrsinsel oder 
ein Baumbeet!

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Ortsvereine,

Erste Rückmeldungen für „Unser Redwitz blüht auf“ bestätigen, dass bereits 
direkt vor der eigenen Haustür gehegt und gepflegt wird. Hierfür ein herzliches 
Dankeschön. 

Aktuell ist in vielen Verkehrsinseln und Baumbeeten die blühende Kartoffelro-
se schön anzusehen und trübt den Blick auf das herauswuchernde Unkraut 
und Gräser.
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Jedoch gibt es noch viele öffentliche Grünflächen, die nicht schön aussehen 
– vielleicht auch vor Ihrer Haustüre.
Sie haben Interesse, aber keinen grünen Daumen oder Ihnen mangelt es an 
Wissen?

Auch dann können Sie sich bei uns melden. Es ist nicht schwierig, es braucht 
nur Wissen, das richtige Saatgut, Sorgfalt und manchmal Muskelkraft um im 
eigenen Garten und auf unseren öffentlichen Grünflächen zu gärtnern. 
Lassen Sie‘s uns wissen – eine Art Gebrauchsanweisung ist für einen Info-
abend im Herbst in Planung.

Melden Sie sich bitte im Rathaus bei:

Stefanie Wendel
Öffentlichkeitsarbeit/ Tourismus/ Bürgerschaftliches Engagement
Tel. 09574/ 6224-26
E-Mai: wendel@redwitz.de
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Ausscheller – Austräger/in für Unterlangenstadt gesucht

Die Verwaltungsgemeinschaft Redwitz sucht ab Ende Juli 2021 eine/n zu-
verlässige/n Austräger/in (m/w/d) für das Mitteilungsblatt „Ausscheller“ in 
Unterlangenstadt. Es handelt sich um eine geringfügige Beschäftigung mit ca. 
3 Std. im Monat. Der Ausscheller ist jeweils gegen Monatsende auszutragen. 
Der Stundenlohn beträgt derzeit 11,68 €. Die Tätigkeit ist auch für Jugendliche 
ab 14 Jahre geeignet. Interessierte melden sich bitte im Rathaus Redwitz bei 
Herrn Reichel, ZimmerNr. 5, Tel. 09574/6224-18.
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NACHRUF

Wir nehmen Abschied von

Herrn Karl Wagner

Herr Wagner war über 25 Jahre als Feldgeschworener in der Gemarkung 
Trainau tätig. Er hat diese verantwortungsvolle Tätigkeit stets zuverlässig 
und gewissenhaft ausgeführt.

Wir sind ihm für die geleistete Arbeit dankbar und werden sein  
Andenken in Ehren halten.

Gemeinde Redwitz a. d. Rodach
Jürgen Gäbelein, Erster Bürgermeister

Nachruf
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Veranstaltungsort: Loggia auf dem Marktplatz 
(bei schlechtem Wetter wird der Spielort noch bekannt gegeben.)

Termin: 25.07.2021 um 18.00 Uhr
Einlass: 17.30 Uhr

Vorverkauf:  10,00 €
Abendkasse:  12,00 €

Vorverkauf ab 01.07.2021 im Bürgerbüro im Rathaus Redwitz

Die aktuell geltenden Hygienebestimmungen sind einzuhalten!
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Der Markt Marktgraitz verkauft sein  
ausgemustertes Feuerwehrfahrzeug 

Typ Daimler Benz ohne Beladung 

Erstzulassung Juni 1985, TÜV bis Aug. 2021, 12.500 € VB

Ihr Angebot richten Sie bitte an den Markt Marktgraitz unter 
der Tel.Nr. 09574/204 oder 0172/8333900 oder per Mail an  
rathaus@marktgraitz.de. Weitere Einzelheiten können unter den 
gleichen Kontaktdaten in Erfahrung gebracht werden.
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Sind Sie gut auf ein Hochwasser vorbereitet?

Ob Flusshochwasser, hohes Grundwasser oder Überflutungen durch Stark-
regen: Hochwasser kann fast alle Menschen in Bayern treffen.
Mit der richtigen Vorbereitung können Sie Gefahren für sich und Schäden an 
Ihrem Besitz verringern oder sogar ganz vermeiden. Je früher und intensiver 
Sie sich mit den Themen Hochwasservorsorge und -schutz beschäftigen, 
desto besser:

Wie können Sie Risiken erkennen?
Wie können Sie Schäden vorbeugen?
Was gehört zur persönlichen Vorsorge?
Wie gut sind Sie auf den Ernstfall vorbereitet?

Machen Sie den Hochwasser-Check und finden es heraus

Hochwasser.Info.Bayern hat für verschiedene Akteure individuelle Onlinefra-
genkataloge entwickelt. Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Unternehmer, 
Landwirte, Architekten sowie Stadt- und Landschaftsplaner können damit 
prüfen, wie gut sie auf ein Hochwasser vorbereitet sind.

Dabei gibt es viele Möglichkeiten zur Vorsorge. Sei es, dass Sie sich rechtzei-
tig über Gefahren vor Ort informieren, eine Versicherung abschließen, oder 
Gebäude und Grundstücke hochwasserangepasst planen und bauen – jeder 
Beitrag zählt.

Im Anschluss an den Check erhalten Sie ein Informationspaket mit Hinweisen 
und Tipps rund um das Thema Hochwasser.

Hochwasserschützer werden

Zeigt der Hochwasser-Check, dass Sie in Sachen Hochwasserschutz bereits 
besonders vorbildlich aufgestellt sind, können Sie Ihren Beitrag auf der Karte 
der Hochwasserschützer in Bayern teilen. Zeigen Sie Ihr Engagement und 
motivieren Sie auch andere Menschen, selbst aktiv zu werden.

Behalten Sie das aktuelle Wetter immer im Blick

Haben Sie alle Fragen des Hochwasser-Checks beantwortet, können Sie 
unabhängig vom Ergebnis an einer von mehreren Verlosungen teilnehmen. 
Sie haben die Chance auf eine von 30 Profi-Wetterstationen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Hochwasser-Check.de.
Mitmachen und Hochwasserschützer werden. Mit dem Hochwasser-Check 
kann der persönliche Stand der Vorsorge überprüft werden.
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„gemeinsam.Brücken.bauen“
Jetzt Unterstützungskraft im Förderprogramm werden!

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus legt ein umfangreiches 
Programm zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler beim Aufho-
len pandemiebedingter Lernrückstände auf. Jetzt Unterstützungskraft 
werden! 

Die Schulen erhalten finanzielle Mittel, um mit externem Personal zusätzliche 
Förderangebote im verbleibenden Schuljahr 2020/2021 und in den Sommer-
ferien einrichten zu können:

• für Maßnahmen zur individuellen Förderung im Regelunterricht
• für Brückenkurse, die außerhalb des Regelunterrichts angeboten  

werden
• für Ferienkurse im Rahmen der „Sommerschule '21“

Sie können einen Beitrag dazu leisten, indem Sie sich als Unterstützungskraft 
an diesem Programm beteiligen.

Was sind die Aufgaben einer Unterstützungskraft?

Folgende Aufgaben sind bei einem Einsatz als Unterstützungskraft möglich:
• 
• selbständige Betreuung von Klassen oder Gruppen, ggf. zusätzliche 

1:1-Betreuung von Schülerinnen und Schülern, einschließlich Wahrneh-
mung der Aufsichtspflichten,

• Unterstützung der Stammlehrkraft im Regelunterricht, z. B. durch Klas-
senteilung im Fachunterricht oder Binnendifferenzierung,

• Durchführung von Förderkursen außerhalb des Regelunterrichts und/oder 
in den Ferien, Durchführung von unterrichtsergänzenden Maßnahmen, z. 
B. Wiederholung der Inhalte des jeweiligen jahrgangsstufenbezogenen 
Lehrplans, gezielte Übungen in allen Fächern je nach Bedarfslage der 
Schülerinnen und Schüler

Auf diese Weise können Sie Schülerinnen und Schüler der verschiedenen 
Schularten beim Aufholen pandemiebedingter Lernrückstände unterstützen.

Wer kommt als Unterstützungskraft in Frage?

1. Bewerben können sich all diejenigen Personen, die derzeit nicht als 
Lehrkraft vom Freistaat Bayern beschäftigt werden:
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• Personen mit abgeschlossenem Lehramtsstudium (1. und 2. 
Staatsprüfung) aller Schularten,  

• die nicht im staatlichen Schuldienst stehen oder
• bereits pensioniert sind. 

2. Aktuelle und ehemalige reguläre Vertretungs- bzw.  
Team-Lehrkräfte

3. Personen mit einem anderen abgeschlossenen Hochschulstudium 
(Master, Magister, Diplom, auch Bachelor; sonstige Staatsexamina)

4. Lehramtsstudierende aller Schularten können den finanziellen vergü-
teten Einsatz als Unterstützungskraft zu einem Teil auf ein Pflichtpraktikum 
anrechnen lassen.

5. Studierende aller Fächer
6. Personen mit Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit wie zum 

Beispiel Betreuerinnen und Betreuer im Ganztag bzw. der Erwachse-
nenbildung (z. B. Dozenten der Volkshochschulen)

 
Pädagogisches Geschick, kommunikatives Talent und die Fähigkeit zur Ar-
beit im Team sind ebenso von Vorteil wie Erfahrungen aus der Kinder- und 
Jugendarbeit.

Um als Unterstützungskraft tätig zu sein, muss vor Beginn der Tätigkeit sowie 
ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30 a BZRG sowie ein Masernschutz-
nachweis der Schule vorgelegt werden. Für die Beantragung des erweiterten 
Führungszeugnisses ist eine Bestätigung der Schule des Staatlichen Schul-
amtes nötig.

Was bieten wir Ihnen als Unterstützungskraft?

Als Unterstützungskraft erhalten Sie zunächst einen längstens bis 12. Sep-
tember 2021 befristeten Arbeitsvertrag. Eine Fortführung der Maßnahme ist 
für das Schuljahr 2021/2022 angedacht.

Ihre Bezahlung richtet sich wie bei einer regulären Vertretungskraft bzw. einer 
Team-Lehrkraft nach den Tarifbestimmungen für Lehrkräfte (TV-EntgO-L) und 
ist abhängig von der Schulart, in der die Unterstützungskraft eingesetzt ist, 
von der Qualifikation sowie ggf. auch von den studierten Fächern.

Hinweis für Lehramtsstudierende: Für Lehramtsstudierende besteht ein 
zusätzlicher Anreiz für eine Tätigkeit in der Möglichkeit, sich den finanziell 
vergüteten Einsatz als Unterstützungskraft auch zu einem Teil auf ein Pflicht-
praktikum anrechnen zu lassen. 
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Was müssen Sie tun, wenn Sie sich für eine Tätigkeit als  
Unterstützungskraft interessieren?

Wenn Sie an Schulen als Unterstützungskraft behilflich sein wollen, registrie-
ren Sie sich bitte ab in der Vermittlungsbörse unter https://www.km.bayern.
de/vertretung/index.php

Selbstverständlich ist auch eine Direktbewerbung an einer Schule bzw. 
beim Staatlichen Schulamt Lichtenfels (Kronacher Str. 13, 96215 Lichtenfels) 
möglich.

gez. Christian Förtsch, Rektor

Anlässlich meines Geburtstages im Juli bitte ich von  
Besuchen und Geschenken, auch nachträglich,  

abzusehen.

Vielen Dank
Willi Stark, Redwitz

Liebe Verwandte, Freunde, Bekannte und Nachbarn

an meinem 70. Geburtstag, am 11. Juli, wünsche ich, 
auch nachträglich, keine Gratulation.

Ingrid Riedel, Unterlangenstadt
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Jahreshauptversammlung der Blaskapelle Marktgraitz
So, den 25.07.2021 um 15:00 Uhr
Sportheim des 1.FC Marktgraitz

Agenda:

Musikverein Marktgraitz               Marktgraitz, den 11. 06.2021

an alle Mitglieder

Einladung

Am Sonntag, den 25.07.2021 um 15 Uhr, findet im Sportheim des FC Markt-
graitz unsere diesjährige Jahreshauptversammlung statt. 

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Rückblick und Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Bericht des Dirigenten
5. Bericht der Jugendleiterin
6. Bericht des Kassiers und Kassenbericht
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Geplante Aktionen für 2021/22
9. Wünsche und Anträge

Alle Mitglieder sind hiermit herzlich eingeladen.
Wir bitten die am Termin tagesaktuellen Infektionsschutzvorschriften zu be-
achten. 

Mit musikalischen Grüßen

Eure Blaskapelle

Danke und Gruß,
Andreas Partheymüller 



51



52

Für Fragen an den VDK Redwitz steht ihnen ab sofort die 
2. Vorsitzende Elke Rauh unter der Tel.Nr. 09574/9548 zur 
Verfügung.
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Wir suchen im Raum Redwitz/Marktgraitz oder 
Umgebung eine Lagerhalle oder ein Grundstück 
für Gewerbe zum Kauf.

Marktgraitz
09574/63290

G
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Notruftafel
Polizei 110
Feuerwehr/Rettungsstelle 112
BRK Rettungsleitstelle
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Giftnotruf
II. Medizinische Klinik des städt. Krankenhauses 
Nürnberg-Nord
Telefon: (09 11) 39 82-4 51
Fax: (09 11) 39 82-2 05
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Das Team der Diakoniestation Schmölz

Sie benötigen Unterstützung bei der Pflege 
oder bei der häuslichen Versorgung? 
Rufen Sie uns an: Tel.: 09264 – 8316 
96328 Küps-Schmölz, Coburger Str. 4

Mail: info@ds-schmoelz.de, homepage: www.ds-schmoelz.de
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Spende Blut
Rette Leben

Mittwoch, 07.07.2021
16.00 - 20.00 Uhr

Redwitz
Turnhalle
Kronacher Str. 55

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes:

Freitag   14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag  10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
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Jugendbeauftragte

Die Jugendbeauftragten der Gemeinde Redwitz, Lukas Busch, 
David Lauterbach und Niklas Welscher erreichen Sie unter: 

E-Mail: jugendbeauftragter@redwitz.de

Die Jugendbeauftragten des Marktes Marktgraitz Jonas Geßlein und 
Tobias Doppel sind unter 

E-Mail: jugendbeauftragter@marktgraitz.de 

zu erreichen.

Termine mit dem Redwitzer Seniorenbeauftragten Jürgen Feiner verein-
baren Sie bitte unter der Tel.Nr. 09574/650909.

Fax: 09574/6224-44
E-Mail: seniorenbeauftragter@redwitz.de

Termine mit der Marktgraitzer Seniorenbeauftragten Hanni Fischer 
vereinbaren Sie bitte unter 

Telefon 0173/4610004 oder 09574/6224-17 
oder per E-Mail: seniorenbeauftragte@marktgraitz.de

Seniorenbeauftragte
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Kirchliche Nachrichten

Evang.-luth. Pfarrei
Redwitz und Obristfeld

Sonntag, 04. Juli 2021
Redwitz   09.30 Uhr  Gottesdienst zum Gemeindefest im 
   Gemeindehaus Garten
 
Sonntag, 11. Juli 2021
Redwitz  09.30 Uhr  Gottesdienst zu Beginn der Bibelwoche
   

Sonntag, 11. Juli – Mittwoch, 14. Juli 
   Bibelwoche

Sonntag, 18. Juli  
Obristfeld  09.00 Uhr  Gottesdienst
Unterlangenstadt 10.00 Uhr  Gottesdienst

Sonntag, 25. Juli 2021
Obristfeld  09.00 Uhr  Gottesdienst
Redwitz   10.00 Uhr  Gottesdienst

„Gegenwärtig müssen in den Gottesdiensten FFP2 Masken getragen werden,
allerdings ist es jetzt wieder erlaubt, damit zu singen.

Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung für die Gottesdienste entgegen - 
für Obristfeld im Pfarramt unter Tel 09574-4315 am Dienstag von 16.00-18.00 Uhr und 
Donnerstag von 10.00-12.00 Uhr, für Redwitz bei Beate Wagner unter Tel. 09574-4242.

Aber auch ohne Anmeldung ist eine Teilnahme möglich.

Wir freuen uns auf Sie!

Für kurzfristige Änderungen beachten Sie bitte die Veröffentlichungen der Presse und 
unsere homepage www.redwitz-evangelisch.de“
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Evang.-luth. Kirchengemeinde
Schmölz

Diakonieverein St. Laurentius Schmölz e.V.
Einladung zur Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung findet statt am
 

Freitag, 23. Juli 2021 
im Braugarten in Schmölz

ab 15 Uhr Kaffee & Kuchen
15.30 Uhr bis 17.00 Uhr Tagesordnung

Tagesordnung:
1. Begrüßung  
2. Gebet und Totengedenken  
3. Protokoll des Vorjahres (Zusammenfassung)
4. Bericht des 1. Vorsitzenden  
5. Neue Räumlichkeiten für die Station
6. Bericht aus der Station  
7. Gesamtkassenbericht aller Arbeitsbereiche  
8. Verlesen der Kassenprüfung  
9. Antrag auf Entlastung des Ausschusses/Vorstandes
10. Satzungsänderungen (Aktualisierungen)
11. Anträge und Wünsche  
12. Sonstiges  
 
Wir achten natürlich auf die aktuellen Hygieneanordnungen. 
 
Herzlichst Thomas Maar, 1. Vorsitzender

So. 04.07. 5. Sonntag nach Trinitatis
09.45 Uhr Gottesdienst im Pfarrgarten in Schmölz

So. 11.07. 6. Sonntag nach Trinitatis
09.45 Uhr Gottesdienst in Schmölz

Sa. 17.07. 
16.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Kräutergarten Mannsgereuth

So. 18.07. 7. Sonntag nach Trinitatis
18.30 Uhr Abend-Gottesdienst in Schmölz

So. 25.07. 8. Sonntag nach Trinitatis
09.45 Uhr Gottesdienst in Schmölz

So. 01.08. 9. Sonntag nach Trinitatis
09.45 Uhr Gottesdienst in Schmölz
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Sa. 03.07. Hl. Thomas, Apostel
18:00 Uhr Hl. Messe  

So. 04.07. 14. Sonntag im Jahreskreis
14.00 Uhr Taufe von Amelia Gneckow

Mi. 07.07. Hl. Willibald, Bischof von Eichstätt, Glaubensbote
18:30 Uhr Hl. Messe  

Do. 08.07. Hl. Kilian, Bischof von Würzburg, und Gefährten, 
 Glaubensboten, Märtyrer
16:00 Uhr Beichte Kommunionkinder  

Fr. 09.07. Hl. Augustinus Zhao Rong, Priester, und Gefährten, 
 Märtyrer in China
17:00 Uhr Feier der Firmung -  Hl. Messe 

So. 11.07. 15. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Pfarrmesse Festlicher Dankgottesdienst  mit den Kommunionkindern 
10:30 Uhr Hl. Messe Festlicher Dankgottesdienst mit den Kommunionkindern 

Mi. 14.07. Hl. Kamillus von Lellis, Priester, Ordensgründer
10:00 Uhr Hl. Messe im  AWO-Pflegeheim
18:30 Uhr Hl. Messe  

Sa. 17.07. 
18:00 Uhr Hl. Messe 
 ++ Peter u. Elisabeth Klemens u. Angeh. / ++ Eltern Hupf,  
 Schwester Gerda und Cousine Brigitte 

Mi. 21.07. Hl. Laurentius v. Brindisi, Ordenspriester
18:30 Uhr Hl. Messe anschl. eucharist.Anbetung 

Sa. 24.07. Hl. Christophorus, Märtyrer in Kleinasien, hl. Scharbel Mahluf, 
 Ordenspriester
10:30 Uhr Hl. Messe Dankgottesdienst Goldene Hochzeit 

So. 25.07. 17. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Hl. Messe 
 ++ Eltern Barbara u. Josef Heil, Sohn Josef und Schwiegersohn   
 Heinrich 

Mi. 28.07. 
18:30 Uhr Hl. Messe  

Fr. 30.07. Hl. Petrus Chrysologus, Bischof von Ravenna, Kirchenlehrer
19:30 Uhr Andacht Feuer-Abend-Andacht - Open Air anschl. 
 Grillen bei der Kirche 

Kath. Kuratie „St. Michael“
Redwitz a.d. Rodach
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Fr. 30.07. Hl. Petrus Chrysologus, Bischof von Ravenna, Kirchenlehrer
18:30 Uhr  Hl. Messe  

Gottesdienste in Unterlangenstadt

So. 04.07. 14. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Hl. Messe 
 ++ Anna z. Jhtg. und Erwin Blum u. Angeh. / ++ Josef Seemüller u.  
 Angeh. 

Di. 06.07. Hl. Maria Goretti, Jungfrau, Märtyrin
18:30 Uhr Hl.Messe  

So. 11.07. 15. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Hl. Messe 
 ++ Heinz u. Barbara Schneider, Hans u. Kuni Schneider, Hans u.  
 Georgine Holzmann u. Enkel Sven Holzmann / ++ Hannelore u. 
 Heinrich Russwurm / Dankmesse nach Meinung 

Di. 13.07. Hl. Heinrich II. Kaiser und Bistumspatron
16:30 Uhr Hl. Messe im Pflegeheim Marktgraitz
18:30 Uhr Hl. Messe, anschl. eucharist.Anbetung
 ++ Peter Lorenz, Gretel u. Josef Mühlherr 

So. 18.07. 16. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Pfarrmesse Festgottesdienst zum Jubiläum 950 Jahre Marktgraitz
 Aktuelle Informationen zum Wochenende werden kurzfristig bekannt 
 gegeben. 

Di. 20.07. Hl. Margareta, Jungfrau, Märtyrin, hl. Apollinaris, 
 Bischof, Märtyrer
18:30 Uhr Hl. Messe  

So. 25.07. 17. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Hl. Messe 
 ++ Hans Partheymüller u. Elisabeth Dück u. Angeh.
 + Irmgard Hasenberg 

Di. 27.07. 
18:10 Uhr Vesper, anschl.Hl. Messe  

Sa. 31.07. Hl. Ignatius von Loyola, Priester, Ordensgründer
15:00 Uhr Taufe von Maximilian Herrgesell 

Katholisches Pfarramt
Marktgraitz
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Termine
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